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52056 Aachen 
Tel. +49 241 80-94105, 80-94515 oder 80-94020  
 
Fax.+49 241 80-92380 
E-Mail: studsek@zhv.rwth-aachen.de 
 

 
Informationen für kleine Zweithörerinnen und kleine Zweithörer 
 
Grundsätzlich können eingeschriebene Studierende anderer deutscher Hochschulen als kleine 
Zweithörerinnen oder kleine Zweithörer, mit der Berechtigung zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen, (sog. kleine 
Zweithörerin oder kleiner Zweithörer) zugelassen werden. 

Eine Zulassung als kleine Zweithörerin oder kleiner Zweithörer setzt voraus, dass eine 
Einschreibung ohne gleichzeitige Beurlaubung an einer anderen Hochschule innerhalb 
Deutschlands nachgewiesen wird. 

Von Studierenden anderer Hochschulen, die an der RWTH Aachen gemäß § 52 Abs. 1 HG als 
Zweithörerinnen oder Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen zugelassen sind,  wird ein Beitrag in Höhe 
von 100,- € pro Semester erhoben. 

Bitte beachten Sie, dass in den zulassungsbeschränkten Studiengängen eine Zulassung 
als kleine Zweithörerin oder kleiner Zweithörer grundsätzlich nur mit einer schriftlichen 
Einverständniserklärung des Fachreferenten erfolgen kann. Die Zulassung zu 
Sprachkursen im Rahmen einer kleinen Zweithörerschaft ist grundsätzlich nicht möglich. 

Für kleine Zweithörerinnen und kleine Zweithörer gelten die Vorschriften der 
Einschreibungsordnung der RWTH Aachen hinsichtlich der Einschreibung, ihrer Versagung, der 
Rückmeldung und der Exmatrikulation sinngemäß. Kleine Zweithörerinnen und kleine 
Zweithörer werden nicht eingeschrieben; sie werden durch die Zulassung Angehörige der 
Hochschule. 
  

1. Antragstellung 
 
Der Antrag auf Zulassung als kleine Zweithörerin oder kleiner Zweithörer ist - ohne Beifügung 
von Zahlungsnachweisen - innerhalb der von der Hochschule gesetzten Fristen schriftlich 
unter Verwendung des beiliegenden Vordrucks beim Studierendensekretariat zu stellen. 
Der Zweithörerbeitrag in Höhe von 100 € ist ebenfalls innerhalb der von der Hochschule 
gesetzten Fristen auf das Konto 14522 der Kasse der RWTH Aachen bei der Sparkasse 
Aachen, BLZ: 390 500 00, - und sofern vorhanden- unter Angabe der Zweithörernummer im 
Verwendungszweck zu überweisen. (IBAN DE 34 3905 0000 0000 0145 22; BIC AACSDE 33.) 
 
2. Antragsfristen 
 
Die aktuellen Semestertermine entnehmen Sie bitte unsere Internetseite unter:  
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im_Studium/~egv/Semestertermine/ 
 
3. Antragsunterlagen 
 
Folgende Unterlagen sind bei der Antragstellung vorzulegen: 

 
 Antrag auf Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer 

(ausgefüllten Vordruck bitte mit Datum und Unterschrift versehen) 
 Studienbescheinigung der Ersthochschule mit Angabe des Studienganges  
 ggfs. Genehmigung des Fachreferenten (in zulassungsbeschränkten Studiengängen) 
 
Achtung: Bei verspäteter Antragstellung bzw. Beitragszahlung im Rahmen der 
Zweithörerschaft ist gemäß Gebührensatzung der RWTH Aachen eine Verspätungs-
gebühr i. H. v. 7,60 € zusätzlich zu entrichten. 



   
 
  

 
        

 
ANTRAG auf Zulassung als kleine Zweithörerin oder kleiner Zweithörer 

Name: …………………………………………..…..………. Vorname: …………..…………………………………..………. Geburtsdatum: ……………………..……………………………………… 
 (Bitte alle Vornamen lt. Personalausweis) 
 

Anschrift: …………………………………………..…..…………………………………………..………………………………….. Geburtsort: ………………………………………….……………………… 
 (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) 
 
 

Staatsangehörigkeit: ………………………….…………… Telefon-Nr.: ………………………………..………………….. E-Mail: ………………………………………………………………………. 
 (Angabe freiwillig)  

 

Ich beantrage hiermit für das WINTERSEMESTER 20.... / SOMMERSEMESTER 20....  

die Zulassung als 

kleine(r) Zweithörer/in zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen, die ich unten eingetragen habe  
Hinweis: Bei Lehrveranstaltungen in zulassungsbeschränkten Studiengängen ist eine schriftl. Einverständniserklärung des/der Fachreferenten/-in  
beizufügen. 

Die erforderlichen Antragsunterlagen gemäß Nr. 3 der Informationen für kleine Zweithörerinnen und kleine Zweithörer habe ich beigefügt. 

Bezeichnung der Lehrveranstaltung/en (dem CAMPUS-Wortlaut entsprechend) Fakultät 
Name/n des/der 
Fachreferenten 

   

   

   

   

   

   

Bitte den Antrag in zweifacher Ausfertigung unterschrieben beim Studierendensekretariat einreichen. 

RWTH Aachen 
Abt. 1.2 – Stud. 
Angelegenheiten 
52056 Aachen 

 
Zweithörer-Nr. 

         
       

  

 
_____________________ 
Datum 

_____________________
Unterschrift 

Wiederzulassung? 

ja          nein 

Die Zulassung zu den u. a. Lehrveranstaltungen 
wird hiermit erteilt. 

 

Aachen, ……….…………..   

Siegel 
der 

RWTH 
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